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ORTSBÜRGERGEMEINDE BÖZBERG – ERGEBNIS 

DER REFERENDUMSABSTIMMUNG VOM 24. NO-

VEMBER 2013 
 
Die Referendumsabstimmung vom 24.11.2013 über 
den Anschluss des Forstbetriebes Bözberg an den 
Forstbetrieb Brugg ist wie folgt ausgefallen: 
 
Stimmberechtigte: 161 
Brieflich Stimmende: 110 
Ungültige briefliche Stimmabgaben: 1 
Gültig eingereichte Stimmrechtsauweise: 111 
Stimmbeteiligung: 68.94 % 
 
Eingelangte Stimmzettel: 111 
Leere und ungültige 0 
In Betracht fallende Stimmzettel 111 
 
JA 75 
NEIN 36 

Wahl- und Abstimmungsbeschwerden (§ 66 ff des 
Gesetzes über die politischen Rechte) gegen Unre-
gelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchfüh-
rung einer Abstimmung sind innert drei Tagen seit der 
Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens 
aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des 
Ergebnisses, dem Regierungsrat des Kantons Aargau, 
5001 Aarau, einzureichen. 

Wahlbüro Bözberg 
 

FORST LINN 
 
Die für das Forstjahr 2013/2014 geplanten Holzschlä-
ge in Linn werden noch durch den Forstbetrieb Hom-
berg-Schenkenberg ausgeführt und abgerechnet. 
Der Gewinn 2013 wird somit noch an die Ortsbürger-
gemeinde Bözberg ausbezahlt. 

ENTSCHEIDE DER EINWOHNERGEMEINDEVER-

SAMMLUNG VOM MITTWOCH, 27. NOVEMBER 

2013 

Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes wer-
den die Versammlungsentscheide veröffentlicht. Hin-
sichtlich der dem fakultativen Referendum unterste-
henden Entscheide kann zwecks Einreichung eines 
Referendumsbegehrens bei der Gemeindekanzlei ei-
ne Unterschriftenliste unentgeltlich bezogen werden. 
Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Liste 
der Gemeindekanzlei zwecks Vorprüfung des Wortlau-
tes des Begehrens eingereicht werden. 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnerge-
meindeversammlung vom 26. Juni 2013 

2. Ablehnung der Initiative „Adressen Linn“ 
3. Genehmigung der Einführung von Blockzeiten an 

der Schule Bözberg 
4. Genehmigung des Nachtragskredites von 

Fr. 315‘000.00 für den Umbau der Gemeinde-
verwaltung und Krediterteilung von Fr. 173‘000.00 
für zusätzliche Sanierungsarbeiten an den ehe-
maligen Schulliegenschaften Oberbözberg, total 
Fr. 488‘000.00 

5. Genehmigung der Änderung der Satzungen der 
ARA Schmittenbach, Villigen 

6. Einbürgerung von Frau Patricia Ann Lattenberg, 
1944, Bürgerin der Vereinigten Staaten von Ame-
rika 

7. Genehmigung des Budgets 2014 mit einem 
Gemeindesteuerfuss von 99 % 

Die Entscheide gemäss Ziffern 1, 5, 6 und 7 wurden 
definitiv gefasst. Die Entscheide gemäss Ziffern 2, 3 
und 4 unterstehen dem fakultativen Referendum. 

Ablauf der Referendumsfrist: 06. Januar 2014 
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SWISSCOM – BREITBANDANSCHLUSS DES ORTS-

TEILS OBERBÖZBERG 
 
Die Swisscom teilt dem Gemeinderat mit Schreiben 
vom 18.11.2013 mit, dass der Ortsteil Oberbözberg 
mit der neuen Breitbandtechnologie bis Ende 2014 
erschlossen wird. Swisscom wird in Kürze mit dem Bau 
beginnen. Geografische Details gemäss nachste-
hendem prov. Plan: 
 

 
 
Mit dieser Technologie wird der Ortsteil Oberbözberg 
schon bald hochauflösendes Fernsehen (HD TV) 
schauen und mit ultraschneller Geschwindigkeit im In-
ternet surfen können. 
 
 

VORANKÜNDIGUNG SCHALTERÖFFNUNGSZEITEN 

ÜBER DIE FESTTAGE 
 
Die Gemeinde Bözberg ist vom Dienstag, 24. De-
zember 2013, 11:30 Uhr bis und mit Freitag, 03. Ja-
nuar 2014 geschlossen. Die zwischen Weihnachten 
und Neujahr und am 03. Januar 2014 ausfallende 
Arbeitszeit wurde bzw. wird  von allen Angestellten 
vorgeholt. 
 
Bei Todesfällen besteht ein Pikettdienst. Gemeinde-
schreiber Erwin Wernli ist unter der Tel.-Nr. 078 850 68 
27 erreichbar. 
 
Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Ver-
ständnis. 
 
 

WEIHNACHTSBÄUME 

Die Weihnachtsbäume können mit dem beiliegen-
den Bestellformular bis am 11. Dezember 2013 bei 
der Gemeindekanzlei bestellt werden. Die Ortsbürger 
erhalten den Weihnachtsbaum wie bisher gratis, müs-
sen diesen aber ebenfalls bestellen. 
 
 

BAUBEWILLIGUNGEN 
 
Baubewilligungen sind erteilt worden an: 

Bauherr: Spillmann-Rauber Walter & 
Magdalena, Dorfstrasse 14, 
5210 Windisch 

Grundeigentümer: Spillmann-Rauber Walter & 
Magdalena, Dorfstrasse 14, 
5210 Windisch 

Projektverfasser: Architekturbüro LBA, Laurstrasse 
10, 5200 Brugg 

Baute: Umbau und Renovation Bau-
ernhaus „Hof Gallenkirch“ 

Lage: Parz. Nr. 3057, Geb. Nr.1103, 
Gallenkirch 60, Ortsteil Gallen-
kirch 

 
Bauherr: Kopp, Hugo Altstalden 14, 

5225 Bözberg 
Grundeigentümer: Kopp Hugo, Altstalden 14, 

5225 Bözberg 
Projektverfasser: Kopp Hugo, Altstalden 14, 

5225 Bözberg 
Baute: Erstellung Photovoltaikanlage 

auf Gebäude 74 und 196 
Lage: Parz. Nr. 83, Geb. Nr. 196 und 

74, Altstalden 14 
 

Bauherr: Stahel Thomas, Vierlinden 8, 
5225 Bözberg 

Grundeigentümer: Stahel Thomas + Susanne, Vier-
linden 8, 5225 Bözberg 

Projektverfasser: Stahel Thomas, Vierlinden 8, 
5225 Bözberg 

Baute: Dach- und Fassadenrenovation 
Lage: Parz. Nr. 413, Geb. Nr. 123, 

Vierlinden 
 

Bauherr: Bolliger Simon + Christen Sibyl-
le, Mittlerer Hafen 3, 5225 
Bözberg 

Grundeigentümer: Bolliger Simon + Christen Sibyl-
le, Mittlerer Hafen 3, 5225 
Bözberg 

Projektverfasser: Bolliger Simon + Christen Sibyl-
le, Mittlerer Hafen 3, 5225 
Bözberg 

Baute: Erneuerung Fassade und Fens-
tereinbau Ost 

Lage: Parz. Nr. 588, Geb. Nr. 291, 
Mittlerer Hafen 
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WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSWÜNSCHE AN UN-

SERE ÄLTEREN MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER 
 
In den vier bisherigen Gemeinden haben die Ge-
meinderäte die Weihnachts- und Neujahrsbesuche 
der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger unter-
schiedlich geregelt. Aufgrund der grossen Anzahl von 
Seniorinnen und Senioren, älter als 70 Jahre (ca. 180), 
musste sich der Gemeinderat entscheiden, entweder 
diesen Brauch abzuschaffen oder eine neue Lösung 
einzuführen. Als Wertschätzung für unsere älteren Mit-
bürgerinnen und Mitbürger hat er entschieden, allen 
über siebzig Jahre jungen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern eine Glückwunschkarte mit einem Einkaufs-
gutschein für den Denner Oberbözberg zuzustellen. 
 
 

PAPIERSAMMLUNG VOM SAMSTAG, 07. DEZEM-

BER 2013 
 
Die vierte Papiersammlung dieses Jahres findet wie 
im Abfallkalender vorangekündigt am Samstag, 
07. Dezember, statt. Durchgeführt wird sie durch den 
Turnverein Bözberg. 
 
Bitte beachten: Alle Bündel sind 
korrekt getrennt und gut verschnürt 
am Strassenrand zu platzieren. 
Papier und Karton sind separat zu 
bündeln und in handlichen Pake-
ten sowie gut verschnürt bereitzu-
stellen, damit diese nicht ausei-
nanderrutschen. 
 
 

SCHLITTELWEG SAGEL - ENTSORGUNGSPLATZ 
 
Während der Winterzeit, wenn genügend Schnee auf 
den Feldern und den Strassen liegt, wird die Verbin-
dungsstrasse Sagel ab Kreuzung „Im Graben/Tannrüti“ 
bis zum Entsorgungsplatz als Schlittelweg der Kinder 
für den Fahrzeugverkehr gesperrt. 
 
 
NEUE ZINSREGELUNG AB STEUERJAHR 2014 FÜR 

DIE EINKOMMENS- UND VERMÖGENSSTEUERN 
 
Ab 1. Januar 2014 werden Einzahlungen neu auch 
vor dem 30. April verzinst. Bisher erhielten die Steuer-
pflichtigen einen Skonto, wenn sie ihre provisorischen 
Rechnungen bis zum 30. April des Steuerjahrs bezahl-
ten. Einzahlungen vor oder nach diesem Datum lohn-
ten sich nicht. 

Die neue Regelung will auch Ratenzahlungen för-
dern. Jede Zahlung vor dem Fälligkeitstermin 31. Ok-
tober wird mit einem Zins honoriert. Zudem wird auch 
für Zahlungen ein Vergütungszins gutgeschrieben, die 
den definitiven Rechnungsbetrag übersteigen. Offen-
sichtlich übersetzte Einzahlungen werden jedoch zu-
rückerstattet. 
 
Für das Jahr 2014 beträgt der Zinssatz 0,5 %. Vergü-
tungszinsen für Vorauszahlungen sind steuerfrei.  
 
Weitere Informationen zur Verzinsung der Steuern fin-
den sich unter www.ag.ch/steuern. 
 

 

ORGANISATION DES WINTERDIENSTES 

2013/2014 
 

Im Hinblick auf die Schnee-
räumungsarbeiten werden 
die Motorfahrzeughalter er-
sucht, ihre Fahrzeuge nicht 
entlang von öffentlichen 

Strassen und Plätzen zu parkieren. Die Winterdienstar-
beiten werden dadurch erleichtert und die Gefahr, 
dass Fahrzeuge durch den Schneepflug oder durch 
die Schneemassen beschädigt werden, wird mini-
miert. Der Gemeinderat lehnt die Haftung für Schä-
den, welche durch Behinderung der Räumungsarbei-
ten entstehen, vollumfänglich ab.  
Bitte fahren Sie bei winterlichen Verhältnissen lang-
sam. Mit guten Winterreifen und gutem Schuhwerk 
kommen Sie dennoch gut durch den Winter! 
 
 

FAHRPLANWECHSEL POSTAUTO 
 
Ab dem 15. Dezember 2013 gilt der neue Fahrplan 

2014. Die neuen Fahrpläne 
mit allen Änderungen sind 
im offiziellen Kursbuch auf 
www.fahrplanfelder.ch oder 
auf www.sbb.ch verfügbar. 

Bestehendes Angebot Linie 372 Brugg-Bözberg-Linn 
Von Montag bis Freitag verkehren die PostAuto-Kurse 
im Stundentakt. In den Hauptverkehrszeiten am Mor-
gen zwischen 06.00 und 08.00 Uhr, am Mittag zwi-
schen 12.00 und 13.00 Uhr sowie am Abend zwi-
schen 15.00 und 19.00 Uhr wird das Angebot zum 
Halbstundentakt ausgebaut. Am Samstag gilt der 
Stundentakt. An Sonntagen verkehren die Kurse am 
Morgen im 2-Stundentakt, am Nachmittag ab 16.00 
Uhr wieder im Stundentakt. 

 
 
 

Angebotsveränderung 
keine 
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Öffnungszeiten: Telefon: 056 460 24 60 
Mo – Fr: 08.00 – 11.30 Uhr und 14.00 -16.30 Uhr Fax: 056 460 24 61 
Di  bis 18.30 Uhr verwaltung@boezberg.ch 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.postauto.ch/fahrplan, www.a-welle oder www.z-
pass.ch. 
 
 

BRENNHOLZBESTELLUNG 2013/2014 
 
Die verschiedenen Forstbetriebe (Homberg-
Schenkenberg, Villnachern 
und Bözberg) nehmen wie 
jedes Jahr gerne Ihre Brenn-
holzbestellungen entgegen. 
 
Die verschiedenen Holzsor-
ten sowie den Preis finden 
Sie in den Beilagen. Wir bitten Sie, Ihre Bestellformula-
re direkt an die zuständige Stelle gemäss Angaben 
auf dem Formular zu schicken. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von der Gemein-
dekanzlei Bözberg oder von den jeweiligen Forstbe-
trieben. 
 
 

KOMMUNALE ERHEBUNGSSTELLE LANDWIRT-

SCHAFT (KEL) 2014 
 
Auf den 31.12.2013 werden die bisherigen Ackerbau-
stellen aufgelöst und durch die Kommunale Erhe-
bungsstelle Landwirtschaft (KEL) ersetzt. Der Gemein-
derat kann mitteilen, dass der bisherige Ackerbaustel-
lenleiter Urs Brändli, Kirchbözberg 9, 5225 Bözberg, 
neu das Amt der Kommunalen Erhebungsstelle 
Landwirtschaft (KEL) für die Jahre 2014/2017 über-
nehmen wird. 
 
 

NEUE RECHTSGRUNDLAGEN BEI EINBÜRGERUN-

GEN 
 
Das Gesetz über das Kantons- und das Gemeinde-
bürgerrecht (KBüG) wurde total revidiert. Die neuen 
Bestimmungen regeln die Voraussetzungen für die 
Einbürgerung ausländischer Staatsangehöriger kanto-
nal einheitlich. Sie treten am 01. Januar 2014 in Kraft. 
Die Kriterien zur Prüfung des Beachtens der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung und des Willens zur Teil-
nahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bil-
dung sind neu strenger geregelt. Es wird künftig auf 
den für die kantonalen Einbürgerungsbehörden ein-
sehbaren Strafregisterauszug abgestellt. Dieser enthält 
weiter zurückliegende Delikte, als der bisher massge-
bende Strafregisterauszug für Privatpersonen. Perso-
nen, die Sozialhilfe beziehen oder in den letzten drei 
Jahren vor Gesuchseinreichung bezogen haben, sol-

len nur noch in begründeten Fällen eingebürgert 
werden können. Die Zuständigkeit für die Zusicherung 
des Gemeindebürgerrechts liegt nach wie vor bei der 
Gemeindeversammlung. Gesuche um ordentliche 
Einbürgerung werden neu im amtlichen Publikations-
organ der Gemeinde veröffentlicht. Jede Person 
kann innert 30 Tagen auf positive oder negative As-
pekte hinweisen. Wie auf dem Bözberg bereits so an-
gewendet, müssen neu die gesuchstellenden Perso-
nen mittels Erklärung bestätigen, dass sie die Werte 
der Bundes- und Kantonsverfassung achten. Bei der 
Prüfung der sprachlichen und staatsbürgerlichen 
Kenntnisse gelangen neu zwei kantonal einheitliche 
Tests zur Anwendung: ein Sprachtest zur Prüfung des 
Hörverständnisses und ein staatsbürgerlicher Test. Die-
se Tests werden bei Personen durchgeführt, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Gesamtbeurtei-
lung der Kenntnisse erfolgt anlässlich des Einbürge-
rungsgesprächs. 
 
 

KEHRICHTABFUHR ÜBER DIE BEVORSTEHENDEN 

FESTTAGE 
 
Über die Festtage finden die Kehrichtabfuhren jeweils 
am Montag, 23. Dezember 2013 und 30. Dezember 
2013 ab 07:00 Uhr statt. Die nächste ordentliche Ab-
fuhr ist dann wieder am Mittwoch, 08. Januar 2014. 
 
 

VERANSTALTUNGSKALENDER 

 
Aus Platzgründen wird auf den Veranstaltungskalender 
in dieser Ausgabe verzichtet. Die Veranstaltungen fin-
den Sie alle auf der Homepage der Gemeinde. 
http://www.boezberg.ch/index.php?article_id=72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


